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Einwohnergemeindeversammlung 3/2025 

 

Dienstag, 9. Dezember 2025 
 

Ort: Gemeindezentrum Zunzgen 

Zeit: 20.00 Uhr 

 

 

Traktanden 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2025 

Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets, der Gebühren und Ersatz-
abgaben sowie der Steuern 2026 der Einwohnergemeinde 

2.1 Vorstellung des Aufgaben- und Finanzplans 2026 – 2030 
Kenntnisnahme 

2.2 Präsentation des Budgets durch den Gemeinderat 

2.3 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum Budget 
Kenntnisnahme 

2.4 Beratung u. Beschlussfassung über die Genehmigung der Gebühren und Ersatzabgaben 2026 
Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

2.5 Beratung u. Beschlussfassung über die Genehmigung der Steuern 2026  
Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

2.6 Beratung u. Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets 2026 
Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

3. Neues Abfallreglement 

Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

4. Verschiedenes | Aufnahme der Jungbürger/innen | Ehrung erfolgreiche Zunzger Sportler 

Im Anschluss an die Versammlung sind alle Teilnehmenden zum 
Apéro eingeladen. 

Sämtliche Unterlagen zu dieser Einladung sind entweder bereits Bestandteil der Einladungsbroschüre 
oder auf unserer Homepage einsehbar. 
 

Bei Bedarf können die Detailunterlagen auch auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
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Erläuterungen, Kommentare und Anträge 
 

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2025 

 Das Protokoll wurde den Abonnenten, dem Gemeinderat sowie der Rechnungs- und Geschäftsprü-
fungskommission zugestellt. Ausserdem kann es auf der Gemeindeverwaltung während den Schal-
terstunden eingesehen werden. 

Das Protokoll kann gegen eine jährliche Gebühr von CHF 15.- abonniert werden. Die Gemeindever-
waltung erteilt gerne Auskunft. 

 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 
12. Juni 2025 zu genehmigen. 

 

 
 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets, der Gebühren und Ersatzab-
gaben sowie der Steuern 2026 der Einwohnergemeinde 

2.1 Erläuterung und Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2026 – 2030 

Der Aufgaben- und Finanzplan wird der Versammlung zur Kenntnis gebracht. Eine Abstimmung er-
folgt nicht. Sie finden im hinteren Teil dieser Broschüre eine Zusammenfassung „Fazit“. Der vollstän-
dige Aufgaben- und Finanzplan kann auf der Homepage der Gemeinde eingesehen, oder auf der Ge-
meindeverwaltung bezogen werden. 

 

2.2 Präsentation des Budgets durch den Gemeinderat 

Das Budget der Erfolgsrechnung weist ein Defizit von CHF 648'700 aus. 

Die Nettoinvestitionen inkl. Spezialfinanzierungen betragen CHF 140'000. 

Dank des positiven Finanzierungssaldos (bzw. eines Selbstfinanzierungsgrads von über 100 %) kön-
nen die geplanten Investitionen vollständig aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Zusätzliches 
Fremdkapital ist nicht erforderlich. 

 

2.3 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum Budget 

Der Bericht der RGPK zum Budget wird der Versammlung zur Kenntnis gebracht. Eine Abstimmung 
erfolgt nicht. Den Bericht finden Sie im hinteren Teil dieser Broschüre. 
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2.4 Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Gebühren und Ersatzabgaben 
 

Feuerwehr-Ersatzabgabe 3,5 % der Staatssteuer 

Wasser- / Abwassergebühren  

Wasserzins (Bezug bis 1‘000 m3/Jahr) CHF 1.80 / m3  
Wasserzins für das Gewerbe und die Landwirte, für den Verbrauch über 1'000 m3 CHF 1.30 / m3  

Grundgebühr Wasserzähler klein (EFH) CHF 150.00 
Grundgebühr Wasserzähler gross (MFH, Gewerbe) CHF 300.00 
Zählermiete klein CHF 20.00 
Zählermiete gross CHF 40.00 
Abwassergebühr 
▪ Abwassermengengebühr (ARA Klärkosten) 
▪ Klärgebühr Regenwasser (abhängig aufgrund versiegelter Flächen) 

▪ Unterhaltskosten Kanalisationsnetz (Schmutz-/Meteorwasser) 

 
CHF 0.92 / m3 
CHF 0.09 / m2 
CHF 0.21 / m3 

Löschbeitrag nicht angeschlossener Liegenschaften CHF 50.00 
Anschlussgebühren Wasser 4.5 % des Brandlager-

wertes 
Anschlussgebühren Abwasser 1.0 % des Brandlager-

wertes 
zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer  

Abfallentsorgung  

Vignette 35L CHF 2.30 
Container CHF 35.00 

Hundegebühren  

Hundegebühr 1. Hund CHF 80.00 
Hundegebühr 2. Hund und weitere CHF 160.00 
Zuchtgebühr (zuzüglich Gebühr pro Hund) CHF 200.00 

  

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der unveränderten Gebühren und Ersatzab-
gaben 2026. 

 
 

2.5 Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Steuern 2025 
 

Gemeindesteuerfuss natürliche Personen 59 % der Staatssteuer  

vorher 56% 

Gemeindesteuerfuss für juristische Personen (Ertrags- und Kapitalsteuer) 55% der Staatssteuer 

Skonto 

Auf Steuerbeträge, die vor dem 31. Mai des Fälligkeitsjahrs bezahlt werden, im Ma-
ximum aber auf dem definitiven Steuerbetrag. Skonto gilt nur für ordentliche Steu-
ern, nicht für Sondersteuern. 

 

1.5% 

Verzugszins 

Bis zur Fälligkeit nicht bezahlter Steuerbeträge, 

bzw. 30 Tage nach Rechnungstellung, sofern bis zur Fälligkeit noch keine Steuer-
rechnung gestellt wurde. 

 

6% 

  

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des veränderten Gemeindesteuerfusses von 
59% für natürliche Personen und 55% für juristische Personen (die anderen Ansätze blei-
ben unverändert).  
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2.6 Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets 2026 

Das Budget der Erfolgsrechnung weist ein Defizit von CHF 648'700 aus. Die Nettoinvestitionen inkl. 
Spezialfinanzierungen betragen CHF 140'000. 

 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des auf den vorgängig genehmigten Gebüh-
ren, Ersatzabgaben und Steuern basierenden Budgets 2026 mit einem Defizit von 
CHF 648'700 inkl. den Nettoinvestitionen. 

 
 

3. Neues Abfallreglement 

 Mit der Inkraftsetzung der Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (WEA, Ab-
fallverordnung) per 1. Januar 2016 haben sich die Rechtsgrundlagen im Bereich des Siedlungsabfalls 
geändert. Insbesondere hat sich der Zuständigkeitsbereich der Gemeinden für die Siedlungsabfälle 
geändert. 

Das Abfallreglement von Zunzgen ist seit mehreren Jahren nicht revidiert worden (Stand 2006, letzte 
Ergänzung 2008). Aufgrund der veränderten Rechtsgrundlage ist es angezeigt, das bestehende Reg-
lement zu überarbeiten und auf den aktuell gültigen Stand zu bringen. 

Das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) hat deshalb den Baselbieter Gemeinden auf Basis der 
neuen Rechtsgrundlagen ein Muster-Abfallreglement zur Verfügung gestellt. Diese Mustervorlage 
diente auch in unserem Fall bei der Revision des Abfallreglements als Grundlage.  

Die Abfallreglemente der Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft werden durch die Bau- und Um-
weltschutzdirektion (BUD) vorgeprüft und genehmigt. Dadurch wird sichergestellt, dass die kommu-
nalen Abfallreglemente dem aktuell geltenden und übergeordneten Recht entsprechen. 

Die kantonale Fachstelle befand die zur Genehmigung vorliegende Fassung im Vorprüfungsverfahren 
konform. 

Die Gebühren bleiben gleich. 
 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des neuen Abfallreglements. 

 
 

4. Verschiedenes | Aufnahme der Jungbürger/innen | Ehrung erfolgreiche Zunzger Sportler 
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 Anhänge und Berichte 

 
 
 
Positive Abweichungen zum Vorjahresbudget: 
 
Höhere Steuereinnahmen CHF 415’000 
Positive Konjunkturdaten des Kantons BL sowie Steuerfusserhöhung um 3 Prozent-
punkte auf 59%. 

 

 
Tiefere Kosten Strassenunterhalt CHF 155’000 
Im Vorjahresbudget waren diverse Kosten für Strassenoberflächenbehandlungen 
enthalten. 

 

 
Höherer Finanzausgleich CHF 85’000 
Die Erhöhung des Ausgleichsniveaus hat einen höheren Finanzausgleich zur Folge.  
 
 
Negative Abweichungen zum Vorjahresbudget: 
 
Höhere Bildungskosten inkl. Abschreibungen Schulgebäude CHF 465’000 
Kostensteigerung aufgrund einer zusätzlichen Schulklasse ab August 2026, höhere 
Lehrmittelkosten und Abschreibungsaufwand in Schulliegenschaften. 

 

 
Höhere Pflegekosten von Alters- und Pflegeheimbewohnern CHF 130’000 
Heimeintritte mit höherem Pflegebedarf und ansteigende Pflegestufen der Pflege-
heimbewohner führen zu höheren Pflegekosten im stationären Bereich. Zudem stei-
gen die allgemeinen Pflegetarife ab 1. Januar 2026. 

 

 
Höhere Asylkosten CHF 30’000 
u.a. durch die Anmietung von Wohnraum, hohen Gesundheitskosten und weiteren,  
nicht weiterverrechenbaren Kosten. 

 

 
 
 

Investitionsbudget 
 
Das Investitionsbudget 2026, welches der Gemeinderat der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vor-
legt, beläuft sich auf CHF 75’000. 
 

Beantragte Budgetposten vom 9. Dezember 2025: (in CHF) 

  

Bestuhlung Untere Turnhalle (Büchelsaal) 50’000 

Planungskredit Sanierung Kindergarten Lasmatt 25’000 

Total 75’000 
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EGV 3/2025  |  09.12.2025  Seite 7 

 
 


